
Gehalt/Stundensätze für Aushilfen:

Gesamt-Auszahlung je Stunde:

vor 20:00 Uhr ab 20:00 Uhr
Stundensatz Netto (Basislohn) 14,00 €    

Zulage Netto für Arbeitszeiten zwischen 20:00-06:00 Uhr: 25% 3,50 €      17,50 €             

Zulage Netto für Arbeitszeiten an Sonntagen: 50% 7,00 €      21,00 €             24,50 €             

Zulage Netto für Arbeitszeiten an kleinen Feiertagen: 125% 17,50 €    31,50 €             35,00 €             

Zulage Netto für Arbeitszeiten an großen Feiertagen: 150% 21,00 €    35,00 €             38,50 €             

Urlaubsanspruch 30 Tage anteilig, bei maximal 32 Arbeitsstunden im Monat. Dies entspricht 44 Stunden Jahresurlaub.

Die Netto-Zulagen haben auf die 450,00 EUR-Basis keine Auswirkung.

Die Arbeitszeit beginnt im Büro, mit der Fahrt zum ersten Patienten, natürlich mit einem Firmenfahrzeug. 

Die Arbeitszeit endet am Büro, mit der Abgabe des Fahrzeuges.

Aushilfen werden immer auf eine begrenzte Anzahl von Patienten eingearbeitet, d.h. Sie versorgen immer die selben Patienten.

Stand: 01.07.2018 Minijob ab 07.2018


